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I. Sitzungsvortrag:

Nach Art. 102 Abs. 2 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) ist die Jahresrechnung 
nach Abschluss des Haushaltsjahres aufzustellen und dem Stadtrat vorzulegen. Dieser prüft die Jahres-
rechnung entweder selbst oder überweist sie einem Ausschuss zur Prüfung. Bei der Stadt Bamberg 
wurde diese Aufgabe dem Rechnungsprüfungsausschuss übertragen. Nach Durchführung der örtlichen 
Prüfung stellt der Stadtrat die Jahresrechnung in öffentlicher Sitzung fest (Art. 102 Abs. 3 GO). Zu 
den Rechnungsergebnissen 2019 der einzelnen Stiftungen darf auf die Anlage 1 verwiesen werden.

Die von der Stadt Bamberg verwalteten Stiftungen unterliegen den Regelungen des Abschnitts „Steu-
erbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung (AO). Neben dem Stiftungsrecht stellt das steuerliche 
Gemeinnützigkeitsrecht (§§ 51 bis 68 AO) der Verwaltung von Stiftungen insbesondere bei der Rück-
lagenbildung und bei der Mittelverwendung zusätzliche Vorgaben:

 Entsprechend § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO ist die Bildung einer freien Rücklage für alle Körperschaften 
bis zu einem Drittel des Überschusses aus der Vermögensverwaltung und darüber hinaus bis zu 10 
Prozent ihrer sonstigen nach § 55 Abs. 1 Nr. 5 AO zeitnah zu verwendenden Mittel zulässig. Die 
Gesamthöhe der freien Rücklage ist unbegrenzt. Während der Dauer des Bestehens braucht die 
Körperschaft die freie Rücklage nicht aufzulösen. Die angesammelten Mittel unterliegen zwar nicht 
dem Gebot der zeitnahen Mittelverwendung, sind jedoch auf Dauer für steuerbegünstigte Zwecke 
zu verwenden. Die Mittel können im Rahmen der Vermögensverwaltung angelegt werden und ste-
hen für Vermögensumschichtungen zur Verfügung. Steuerbegünstigte Stiftungen dürfen die Beträ-
ge der freien Rücklage daher ihrem Dotationskapital zuführen. Ist der Höchstbetrag für die Bildung 
der freien Rücklage in einem Jahr nicht ausgeschöpft, kann diese unterbliebene Zuführung in den 
folgenden zwei Jahren nachgeholt werden.

 Neben der freien Rücklage dürfen im Bereich der Vermögensverwaltung laut AEAO 2014 Tz. 1 
Sätze 5 und 6 zu § 62 AO für die Durchführung konkreter Reparatur- oder Erhaltungsmaßnahmen 
an Gebäuden im Sinne des § 21 EStG so genannte Instandhaltungsrücklagen gebildet werden. 
Die Maßnahmen müssen notwendig sein, um den ordnungsgemäßen Zustand von Gebäuden zu er-
halten oder wiederherzustellen und in einem angemessenen Zeitraum durchgeführt werden.
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 Zu den genannten Rücklagen ist gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO eine eigenständige Rücklage für 
konkrete satzungsgemäße Projekte zulässig. Es können Mittel für bestimmte Vorhaben, die steu-
erbegünstigte Satzungszwecke verwirklichen, angesammelt werden, für deren Durchführung be-
reits konkrete Zeitvorstellungen bestehen.

 Bei verschiedenen Stiftungen war es nicht möglich, die gesamten Erträge des laufenden Jahres 
noch im selben Jahr für die Erfüllung des Stiftungszweckes einzusetzen bzw. Haushaltsausgaberes-
te zu bilden. Es entstand ein so genannter Verwendungsrückstand. Steuerbegünstigte Körperschaf-
ten müssen ihre Mittel laut § 55 Abs. 1 Nr. 5 AO grundsätzlich zeitnah für ihre steuerbegünstigten 
Zwecke verwenden. Verwendung in diesem Sinne ist auch die Verwendung der Mittel für die An-
schaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen, die satzungsmäßigen Zwecken dienen. 
Eine zeitnahe Verwendung ist gegeben, wenn die Mittel spätestens in den auf den Zufluss folgen-
den zwei Kalender-  oder Wirtschaftsjahren für die steuerbegünstigten satzungsmäßigen Zwecke 
verwendet werden. Die entsprechenden Mittel sind in einer Mittelverwendungsrücklage nachzu-
weisen und werden im Folgejahr erneut für gemeinnützige Zwecke zur Verfügung gestellt.

Die Anlage 2 zeigt
a) den Gesamtüberschuss aus dem Bereich Vermögensbewirtschaftung,
b) den Überschuss bzw. das Defizit des gemeinnützigen Bereiches,
c) die Höhe der Ausschüttung,
d) die Zuführungen an die verschiedenen Rücklagen und
e) die Zuführung an das Grundstockvermögen der einzelnen Stiftungen auf.

Aufgrund der Rechnungsergebnisse 2019 sollen in 2020 folgende Sondertilgungen vorgenommen wer-
den:

 119.714,62 € bei der Antonistift-Stiftung Bamberg
 537.350 € bei der Bürgerspital-Stiftung Bamberg
 53.064 € bei der König-Ludwig-und-Königin-Marie-Therese-Stiftung Bamberg

Bei der Antonistift-Stiftung Bamberg soll im Rahmen der Jahresrechnung 2019 zur Schuldenreduzierung 
eine Entnahme aus der freien Rücklage in Höhe von 300.000 € erfolgen. Dadurch soll die Kreditermächti-
gung bei der HSt. 93150.37760 verfallen.
 
Bei der Bürgerspital-Stiftung Bamberg soll im Haushaltsjahr 2020 zur Erhöhung des Grundstockver-
mögens eine Entnahme aus der freien Rücklage in Höhe von 300.000 € erfolgen.

Bei der St.-Getreu-Stiftung Bamberg soll im Rahmen der Jahresrechnung 2019 zur Schuldenreduzierung 
eine Entnahme aus der Instandhaltungsrücklage in Höhe von 133.878,43 € erfolgen. Dadurch soll die 
Kreditermächtigung bei der HSt. 93350.37270 verfallen.
Weiterhin soll eine Entnahme aus der Instandhaltungsrücklage in Höhe von 45.539,33 € und eine Entnah-
me aus der freien Rücklage in Höhe von 174.460,67 € erfolgen. Dadurch soll die Kreditermächtigung bei 
der HSt. 93350.37220 teilweise gekürzt werden.
 
Bei der Krankenhausstiftung Bamberg soll im Rahmen der Jahresrechnung 2019 zur Schuldenreduzierung 
eine Entnahme aus der freien Rücklage in Höhe von 220.000 € erfolgen. Dadurch soll die Kreditermächti-
gung bei der HSt. 93450.37760 teilweise gekürzt werden.
Weiterhin soll im Haushaltsjahr 2020 eine Entnahme aus der Instandhaltungsrücklage in Höhe von 
131.264,37 € und eine Entnahme aus der freien Rücklage in Höhe von 468.735,63 € erfolgen. Dadurch 
soll die Kreditermächtigung bei der HSt. 93450.37220 verfallen.

Bei der König-Ludwig-und-Königin-Marie-Therese-Stiftung Bamberg soll im Rahmen der Jahresrech-
nung 2019 zur Schuldenreduzierung eine Entnahme aus der Instandhaltungsrücklage in Höhe von 10.000 
€ und eine Entnahme aus der freien Rücklage in Höhe von 4.058,07 € erfolgen. Dadurch soll die Krediter-
mächtigung bei der HSt. 93750.37770 verfallen.
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Weiterhin soll im Haushaltsjahr 2020 eine Entnahme aus der freien Rücklage in Höhe von 92.000 € er-
folgen. Dadurch soll die Kreditermächtigung bei der HSt. 93750.37220 verfallen.

Bei der Paritätischen Wohltätigkeitsstiftung Bamberg soll im Rahmen der Jahresrechnung 2019 zur 
Schuldenreduzierung eine Entnahme aus der Instandhaltungsrücklage in Höhe von 199.122,16 € erfolgen. 
Dadurch soll die Kreditermächtigung bei der HSt. 93850.37760 verfallen.

Bei der Edgar-Wolf’schen-Stiftung Bamberg soll im Rahmen der Jahresrechnung 2019 zur Schuldenredu-
zierung eine Entnahme aus der freien Rücklage in Höhe von 203.250 € erfolgen. Dadurch soll die Kredit-
ermächtigung bei der HSt. 94150.37760 teilweise gekürzt werden.

Die Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln bildet eine Ausnahme vom Grundsatz der Jährlichkeit der kom-
munalen Haushaltswirtschaft, wie sie in der GO (Art. 63, 64 und 102) festgelegt ist. Die Übertragbarkeit 
bewirkt, dass die zu übertragenden Mittel von der zeitlichen Bindung an das Haushaltsjahr befreit werden 
und auch nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie veranschlagt waren, verfügbar bleiben. Sie dürfen 
dennoch nur für den durch die Haushaltsstelle vorgegebenen Zweck verwendet werden. Im Verwaltungs-
haushalt können Ausgaben gemäß § 19 Abs. 2 KommHV-K für übertragbar erklärt werden, wenn die 
Übertragbarkeit eine wirtschaftliche Aufgabenerfüllung fördert. Dies trifft auf folgende Sachverhalte zu: 
Für die überörtliche Rechnungsprüfung lagen in 2019 noch nicht alle Rechnungen des Bayerischen Kom-
munalen Prüfungsverbandes vor. Um diese im Haushaltsjahr 2020 anweisen zu können, sind entsprechen-
de Haushaltsreste zu bilden. Ebenso verhält es sich bei den Rechnungen für Grabunterhalt. Auch hier sind 
Haushaltsreste zu bilden.

Es wird gebeten, die Jahresrechnungen der Stiftungen im Vollzug des Art. 103 GO dem Rechnungsprü-
fungsamt der Stadt Bamberg zur Prüfung zuzuleiten.

II. Beschlussvorschlag:

Der Finanzsenat empfiehlt dem Stadtrat folgende Beschlussfassung:
 
1. Der Stadtrat nimmt von dem Ergebnis der Jahresrechnungen der von der Stadt Bamberg verwalteten 

Stiftungen für das Haushaltsjahr 2019 im Vollzug des Art. 102 Abs. 2 GO in Verbindung mit 
§ 81 KommHV-Kameralistik Kenntnis.

2. Die Ansätze der Haushaltsstellen mit der Gruppierung 6552 (Gebühren für überörtliche Prüfung und 
Gutachterkosten) und 5100 (Grabunterhalt) in den Verwaltungshaushalten 2019 der von der Stadt 
Bamberg verwalteten Stiftungen werden für übertragbar erklärt. Die Bildung entsprechender Haus-
haltsausgabereste wird gemäß § 19 Abs. 2 KommHV-K genehmigt.

3. Die Jahresrechnungen sind im Vollzug des Art. 103 GO zunächst dem Rechnungsprüfungsamt zur 
Prüfung zuzuleiten.

4. Die Verwaltung wird ermächtigt, 
 

a) bei der Antonistift-Stiftung Bamberg 300.000 € aus der freien Rücklage zu entnehmen, um die 
Kreditermächtigung bei der HSt. 93150.37760 verfallen zu lassen,

b) bei der Antonistift-Stiftung Bamberg im Haushaltsjahr 2020 77.164,21 € aus der Projektrücklage 
und 42.550,41 € aus der freien Rücklage zu entnehmen und für eine außerordentliche Tilgung bei 
HSt. 93150.97770 in Höhe von 119.714,62 € überplanmäßig bereitzustellen, 

c) bei der Bürgerspital-Stiftung Bamberg im Haushaltsjahr 2020 124.573,23 € aus der Sonderrückla-
ge für kirchliche Bedürfnisse, 240.932,51 € aus der Instandhaltungsrücklage und 171.844,26 € 
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aus der freien Rücklage zu entnehmen und für eine außerordentliche Tilgung bei HSt. 
93250.97770 in Höhe von 537.350 € überplanmäßig bereitzustellen,

d) bei der Bürgerspital-Stiftung Bamberg im Haushaltsjahr 2020 300.000 € aus der freien Rücklage 
zu entnehmen und dem Grundstockvermögen zuzuführen,  
 

e) bei der St.-Getreu-Stiftung Bamberg 179.417,76 € aus der Instandhaltungsrücklage und 
174.460,67 € aus der freien Rücklage zu entnehmen, um die Kreditermächtigung bei der 
HSt. 93350.37220 teilweise zu kürzen und bei der HSt. 93350.37270 verfallen zu lassen,
 

f) bei der Krankenhausstiftung Bamberg 220.000 € aus der freien Rücklage zu entnehmen, um die 
Kreditermächtigung bei der HSt. 93450.37760 teilweise zu kürzen,

g) bei der Krankenhausstiftung Bamberg im Haushaltsjahr 2020 131.264,37 € aus der Instandhal-
tungsrücklage und 468.735,63 € aus der freien Rücklage zu entnehmen, um die Kreditermächti-
gung bei der HSt. 93450.37220 verfallen zu lassen,

h) bei der König-Ludwig-und-Königin-Marie-Therese-Stiftung Bamberg 10.000 €  aus der Instand-
haltungsrücklage und 4.058,07 € aus der freien Rücklage zu entnehmen, um die Kreditermächti-
gung bei der HSt. 93750.37770 verfallen zu lassen,
 

i) bei der König-Ludwig-und-Königin-Marie-Therese-Stiftung Bamberg im Haushaltsjahr 2020 
92.000 € aus der freien Rücklage zu entnehmen, um die Kreditermächtigung bei der 
HSt. 93750.37220 verfallen zu lassen,

j) bei der König-Ludwig-und-Königin-Marie-Therese-Stiftung Bamberg im Haushaltsjahr 2020 
53.064 € aus der freien Rücklage zu entnehmen und für eine außerordentliche Tilgung in Höhe 
von 53.064 € bei HSt. 93750.97770 € außerplanmäßig bereitzustellen,

k) bei der Paritätischen Wohltätigkeitsstiftung Bamberg 199.122,16 € aus der Instandhaltungsrückla-
ge zu entnehmen, um die Kreditermächtigung bei der HSt. 93850.37760 verfallen zu lassen und
 

l) bei der Edgar-Wolf’schen Stiftung Bamberg 203.250 € aus der freien Rücklage zu entnehmen, 
um die Kreditermächtigung bei der HSt. 94150.37760 teilweise zu kürzen.

III. Finanzielle Auswirkungen:

Der unter II. empfohlene Beschlussantrag verursacht 

1. keine Kosten 
2. Kosten in Höhe von  für die Deckung im laufenden Haushaltsjahr bzw. im geltenden Fi-

nanzplan  gegeben ist 
X 3. Kosten in Höhe von 119.714,62 € bei der Antonistift-Stiftung Bamberg, 537.350 € bei der 

Bürgerspital-Stiftung Bamberg und 53.064 € bei der König-Ludwig-und-Königin-Marie-
Therese-Stiftung Bamberg, für die keine Deckung im Haushalt gegeben ist. Deckung 
kann jeweils durch Rücklagenentnahmen erfolgen.

4. Kosten in künftigen Haushaltsjahren:  Personalkosten:  Sachkosten: 
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Anlage/n:

Anlage 1: Rechnungsergebnisse Stiftungen HJ 2019
Anlage 2: Nachweis zweckentsprechender Mittelverwendung HJ 2019

Verteiler:

a) Amt 14 zur weiteren Veranlassung

b) Amt 20/206 zur Kenntnis und zum Verbleib

c) Amt 20/202 zur Kenntnis und zum Verbleib

d) Amt 20/200 (zweifach) - Jahresrechnung 2019 -

e) Amt 20/200 - Haushalt 2019 -

f) Amt 20/200 - Haushalt 2020 -

g) Amt 20 - Beschlüsse -



Anlage 1 zu Sitzungsvorlage VO/2020/3124-20

R E C H N U N G S E R G E B N I S S E Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt

Einnahmen u. Ausgaben Einnahmen u. Ausgaben

H J 2019

€ €

31 Antonistift-Stiftung Bamberg 964.846,45 869.881,30

32 Bürgerspital-Stiftung Bamberg 3.009.854,38 59.908.172,33

33 St.-Getreu-Stiftung Bamberg 367.306,60 1.266.003,62

34 Krankenhausstiftung Bamberg 623.316,15 4.809.901,22

35 Dr.-Karl-Remeis-Sternwarte-

Stiftung Bamberg 15.830,43 10.375,15

36 Waisenhaus-Stiftung Bamberg 23.547,99 20.107,24

37 König-Ludwig-und-Königin-

Marie-Therese-Stiftung Bamberg

(Goldene-Hochzeit-Stiftung) 461.032,05 1.289.790,40

38 Paritätische Wohltätigkeitsstiftung

Bamberg 146.825,97 299.036,97

39 Emil-Freiherr-Marschalk-von-

Ostheim'sche-Stiftung Bamberg 25.067,09 23.382,23

40 Vereinigte Stipendien-Stiftung

für Studierende in Bamberg 5.090,57 4.599,17

41 Edgar-Wolf'sche Stiftung Bamberg 471.481,80 1.189.330,20

43 Hauptmann-Max-Beckstein-

Stiftung Bamberg 7.501,11 6.568,05

44 Schwesternhaus-Stiftung Bamberg 23.720,35 19.433,12

45 Rudolf-Kraus-Stiftung Bamberg 441.459,77 337.868,39

46 Hans-Friedrich-Oskar-Deis-

Gedächtnis-Stiftung Bamberg 15.819,58 25.711,60

47 Edith-und-Erhard-Bausch-

Stiftung 7.527,03 6.549,40

48 Schiffauer-Stiftung 4.205,84 3.605,15



Nachweis zweckentsprechender Mittelverwendung HJ 2019

S T I F T U N G E N Gesamtüberschuss Überschuss/

Bereich Vermögens- Defizit Stiftungszweck freie Rücklage Instandhaltungs- Projektrücklage Sonstige Grundstock-

bewirtschaftung gemeinn. Bereich Ausschüttung HJ 2019 Rücklage HJ 2019 HJ 2019 Rücklagen HJ 2019 vermögen

HJ 2019 HJ 2019 HJ 2019 HJ 2019

+ + ./. ./. ./. ./. ./. ./.

31 Antonistift-Stiftung 104.699,31 € 208.795,13 € 5.880,00 € 230.450,23 € 0,00 € 77.164,21 € 0,00 € 0,00 €

32 Bürgerspital-Stiftung 615.176,00 € 1.103,09 € 10.600,00 € 602.942,19 € 2.736,90 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

33 St.-Getreu-Stiftung 98.463,51 € 0,00 € 0,00 € 98.463,51 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

34 Krankenhaus-Stiftung 635.321,11 € 0,00 € 19.920,00 € 203.273,74 € 131.264,37 € 0,00 € 0,00 € 280.863,00 €

35 Dr.-Karl-Remeis-Sternwarte-Stiftung 5.375,15 € 6.135,50 € 6.135,50 € 1.791,72 € 3.583,43 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

36 Waisenhaus-Stiftung 13.365,39 € 21,85 € 1.181,85 € 7.081,80 € 5.123,59 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

37 Goldene-Hochzeit-Stiftung 96.510,78 € 42.440,00 € 11.110,00 € 127.840,78 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

38 Paritätische-Wohltätigkeits-Stiftung 74.378,92 € 618,05 € 29.066,76 € 43.418,92 € 0,00 € 0,00 € 2.511,29 € 0,00 €

39 Marschalk-v.-Ostheim´sche-Stiftung 14.032,23 € 3.130,00 € 3.130,00 € 7.017,41 € 4.914,82 € 300,00 € 1.800,00 € 0,00 €

40 Verein.-Stipendien-Stiftung 3.119,17 € 0,00 € 0,00 € 1.533,06 € 1.086,11 € 500,00 € 0,00 € 0,00 €

41 Edgar-Wolf´sche-Stiftung 143.753,40 € 4.260,00 € 15.180,00 € 131.393,40 € 0,00 € 0,00 € 1.440,00 € 0,00 €

43 Hauptmann-Max-Beckstein-Stiftung 4.068,05 € 0,00 € 230,00 € 2.266,02 € 1.572,03 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

44 Schwesternhaus-Stiftung 14.034,24 € 98,88 € 2.198,88 € 7.144,75 € 4.789,49 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

45 Rudolf-Kraus-Stiftung 280.298,39 € 0,00 € 84.680,00 € 140.849,46 € 54.768,93 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

46 Oskar-Deis-Gedächtnis-Stiftung 9.771,60 € 11.500,00 € 13.000,00 € 4.737,20 € 3.534,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

47 Edith-und-Erhard-Bausch-Stiftung 3.989,40 € 0,00 € 200,00 € 2.249,80 € 1.539,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

48 Schiffauer-Stiftung 2.229,87 € 455,28 € 255,28 € 1.116,62 € 913,25 € 400,00 € 0,00 € 0,00 €

Gesamtsummen: 2.118.586,52 € 278.557,78 € 202.768,27 € 1.613.570,61 € 215.826,92 € 78.364,21 € 5.751,29 € 280.863,00 €

Z u f ü h r u n g a n

Anlage 2 zu Sitzungsvorlage VO/2020/3124-20
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